
445 1. DB zur StPO §§ 49-52

Abs. 1 Ziff. 3, Abs. 4 StPO), hat es bereits zu diesem Zeitpunkt den zustän
digen Rat des Kreises, Abteilung Gesundheits- und Sozialwesen, zu infor
mieren.

Einziehung des Mehrerlöses 

§49

(1) Für die Einziehung des Mehrerlöses (§ 170 Abs. 3 StGB) ist der für die 
Hauptwohnung des Verurteilten zuständige Rat des Kreises, Abteilung 
Finanzen, verantwortlich.

(2) Einziehung, Stundung, Vollstreckung und Erlaß des Mehrerlöses rich
ten sich nach besonderen gesetzlichen Bestimmungen.

§50

(1) Hat das Gericht gemäß § 170 Abs. 3 StGB die Erstattung des Mehr
erlöses an den Geschädigten angeordnet, ist insoweit keine Einziehung 
durch den Rat des Kreises durchzuführen.

(2) Für die Durchsetzung des Anspruchs des Geschädigten gelten die 
Bestimmungen für die Durchsetzung eines Schadenersatzanspruchs. VI.

VI.

Überleitungs- und Schlußbestimmungen

§51

Die Bezirksbehörden der Deutschen Volkspolizei, Abteilung Strafvollzug, 
gewährleisten die Einleitung der Durchsetzung der Zusatzstrafen, die vor 
dem 1. Juli 1968 ausgesprochen wurden und deren Wirkung erst nach einer 
nach dem 1. Juli 1968 erfolgten Entlassung aus dem Strafvollzug eintritt.

§52

(1) Die Bezirksbehörden der Deutschen Volkspolizei, Abteilung Straf
vollzug, haben bis zum 30. September 1968 dem zuständigen Gericht Listen 
über bedingte Verurteilung (§ 1 StEG) und bedingte Strafaussetzung (§ 346 
StPO-alt) zu übersenden, sofern bis zum 1. Juli 1968 keine Beschlüsse nach 
§ 2 StEG bzw. § 347 StPO (alt) ergangen sind.

(2) Das Gericht wird in diesen Fällen während der Bewährungszeit im 
Rahmen der bisherigen Festlegung tätig und entscheidet nach Ablauf der 
Frist gemäß § 2 StEG bzw. § 350 Abs. 4 StPO.

(3) Die Bezirksbehörden der Deutschen Volkspolizei, Abteilung Straf
vollzug, übergeben bis zum 30. September 1968
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